
Für alle Steuerpflichtigen

Das Baukindergeld ist da: Die Voraussetzungen und 
die richtige Antragstellung im Überblick

|  Damit Familien mit Kindern das eigene Zuhause leichter finanzieren können, 
gewährt der Staat mit dem neuen Baukindergeld einen Zuschuss, der nicht zu-
rückgezahlt werden muss. Ein Antrag kann seit dem 18.9.2018 gestellt werden. 
Wichtige Aspekte werden anhand der Informationen der KfW vorgestellt.  |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 11 | 2018

Voraussetzungen

Damit die Förderung gelingt, müssen 
Familien mit Kindern und Alleinerzie-
hende diese Voraussetzungen erfüllen: 

•• Im Haushalt leben Kinder unter
18 Jahren, für die Kindergeld ge-
währt wird.

•• Der Kaufvertrag (für ein neues/be-
stehendes Haus oder für eine Eigen-
tumswohnung) wurde frühestens am
1.1.2018 unterzeichnet. Bei einem
Bau in Eigenregie darf die Bauge-
nehmigung ebenfalls nicht vor dem
1.1.2018 erteilt worden sein.

•• Das neue Zuhause ist die einzige
Wohnimmobilie und sie befindet sich
in Deutschland.

•• Das Haushaltseinkommen beträgt
max. 90.000 EUR pro Jahr bei einem

Kind. Für jedes weitere begünstigte 
Kind erhöht sich das Haushaltsein-
kommen um jeweils 15.000 EUR.

Beachten Sie  |  Als Haushaltsein-
kommen gilt das zu versteuernde 
Einkommen des Antragstellers und 
ggf. des Ehe- oder Lebenspartners 
oder des Partners aus eheähnlicher 
Gemeinschaft. Relevant ist das 
Durchschnittseinkommen des vor-
letzten und vorvorletzten Jahres vor 
der Antragstellung. Für Anträge in 
2018 zählt also das Einkommen von 
2016 und 2015. 

Förderhöhe

Der jährliche Zuschuss beträgt 1.200 EUR 
pro Kind und wird maximal 10 Jahre 
lang gewährt. Dies setzt jedoch voraus, 
dass das Eigenheim in dieser Zeit für 
eigene Wohnzwecke genutzt wird.

Entscheidend ist die Situation am Tag 
der Antragstellung. Das bedeutet z. B., 
dass das volle Baukindergeld auch für 
ein Kind gewährt wird, das am Tag 
nach der Antragstellung 18 Jahre alt 
wird. Kein Baukindergeld wird hinge-
gen für Kinder gezahlt, die nach der 
Antragstellung geboren werden.

Daten für den Monat  
 Dezember 2018

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.12.2018
• ESt, KSt = 10.12.2018

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.12.2018
• ESt, KSt = 13.12.2018

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/2018 = 21.12.2018

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/17 2/18 5/18 9/18

+ 1,8 % + 1,2 % + 2,2 % + 2,2 %
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Förderdauer

Neubauten sind begünstigt, wenn die 
Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018 
und dem 31.12.2020 erteilt wurde. Beim 
Erwerb von Neu- oder Bestandsbauten 
muss der notarielle Kaufvertrag zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 
unterzeichnet worden sein.

Die KfW macht jedoch eine Einschrän-
kung: „Für das Baukindergeld stehen 
Bundesmittel in festgelegter Höhe zur 
Verfügung. Wir können den Zuschuss so 
lange zusagen, wie Mittel vorhanden 
sind. Sobald Sie Ihren Antrag gestellt 
haben, ist das Baukindergeld bis zu un-
serer finalen Prüfung für Sie reserviert.“

Antragstellung

Anträge können seit dem 18.9.2018 
ausschließlich online unter www.kfw.
de/info-zuschussportal gestellt werden. 

Der Antrag ist nicht im Vorfeld, sondern 
erst nach dem Einzug online zu stellen. 
Folgende Fristen sind einzuhalten:

◼◼ Fristen
Einzugsdatum Antrag stellen

1.1.2018 bis 
17.9.2018

ab 18.9.2018 bis 
31.12.2018

ab 18.9.2018 innerhalb von  
3 Monaten nach 
Einzug (Datum der 
Meldebestätigung 
der Gemeinde)

Weiterführender Hinweis

Alle wichtigen Informationen zum Bau-
kindergeld erhalten Sie auf der Inter-
netseite der KfW unter www.kfw.de/424.

Quelle  |  Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat, Mitteilung vom 13.9.2018 
„Baukindergeld geht an den Start“; Informati-
onen der KfW unter www.kfw.de/424

Für Arbeitnehmer

Verpflegungspauschale: Kürzung auch bei  
nicht beanspruchten Mahlzeiten

|  Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit außerhalb seiner 
ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem 
Dritten eine Mahlzeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt, sind die Verpflegungs-
pauschalen zu kürzen. Eine solche Kürzung ist nach Auffassung des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg unabhängig davon vorzunehmen, ob der Steuerpflichtige die 
ihm zur Verfügung gestellten Mahlzeiten tatsächlich eingenommen hat.  |

Hintergrund: Verpflegungspauschalen 
sind zu kürzen, wenn dem Arbeitneh-
mer eine Mahlzeit zur Verfügung ge-
stellt wird. Diese Kürzung beträgt für 
ein Frühstück 20 % (4,80 EUR) sowie für 
ein Mittag- und Abendessen je 40 %  
(9,60 EUR) der Verpflegungspauschale 
für einen vollen Kalendertag. Bei der 
Kürzung werden Zahlungen des Arbeit-
nehmers angerechnet.

◼◼ Sachverhalt

Ein Berufssoldat hatte Verpflegungs-
mehraufwendungen bei seiner doppel-
ten Haushaltsführung geltend ge-
macht. Ihm wurden in der Kaserne 
aber Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen zur Verfügung gestellt. Nur das 
Mittagessen nahm er tatsächlich ein. 
Gleichwohl kürzte das Finanzamt den 
Verpflegungsmehraufwand auch für 
die nicht beanspruchte Verpflegung  
– und zwar zu Recht, wie das Finanzge-
richt Baden-Württemberg befand.

Nach der Überzeugung des Finanzge-
richts ergibt sich eine Kürzung sowohl 
aus dem Wortlaut der Vorschrift („eine 
Mahlzeit zur Verfügung gestellt“) als 
auch aus der Gesetzesbegründung. Es 
würde, so das Finanzgericht, dem der 
Regelung zugrunde liegenden Verein-
fachungs- und Typisierungsgedanken 
widersprechen, wenn die individuelle 
Teilnahme an der Mahlzeit zum Zwecke 
der zutreffenden Besteuerung aufge-
zeichnet werden müsste.

PRAXISTIPP  |  Die vorliegende Streit-
frage resultiert aus der gesetzlichen 
Neuregelung des Reisekostenrechts. 
Da hierzu noch keine höchstrichterli-
che Rechtsprechung ergangen ist, hat 
das Finanzgericht die Revision zuge-
lassen, die inzwischen beim Bundesfi-
nanzhof anhängig ist.

Quelle  |  FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
12.12.2017, Az. 5 K 432/17, Rev. BFH Az. VI R 
16/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202595

Für Arbeitgeber

Betriebsveranstaltung: 
Absagen gehen nicht 
zulasten der Feiernden

|  Absagen von Kollegen anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung gehen steuer-
rechtlich nicht zulasten der tatsächlich 
Feiernden. Mit dieser Entscheidung hat 
das Finanzgericht Köln der anderslau-
tenden Sichtweise der Finanzverwaltung 
eine Absage erteilt.  |

Hintergrund: Zuwendungen anlässlich 
einer Betriebsveranstaltung sind von 
den Arbeitnehmern als Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit zu versteu-
ern. Für bis zu 2 Betriebsveranstaltun-
gen im Jahr gilt jedoch ein Freibetrag 
von je 110 EUR pro Arbeitnehmer. 

◼◼ Sachverhalt

Eine GmbH hatte einen gemeinsamen 
Kochkurs als Weihnachtsfeier ge-
plant. Nach dem Konzept des Veran-
stalters durfte jeder Teilnehmer unbe-
grenzt Speisen und Getränke verzeh-
ren. Von den ursprünglich angemelde-
ten 27 Arbeitnehmern sagten 2 kurz-
fristig ab, ohne dass dies zu einer Re-
duzierung der bereits veranschlagten 
Kosten durch den Veranstalter führte. 

Die GmbH verteilte die Kosten auf die 
angemeldeten Arbeitnehmer. Hinge-
gen stellte das Finanzamt auf die teil-
nehmenden Personen ab, sodass sich 
ein höherer Betrag ergab. Das Finanz-
gericht Köln gab der GmbH Recht. 

Gesetzlich ist nicht eindeutig geregelt, 
welche Personenzahl als Divisor zu-
grunde zu legen ist. Es ist, so das Fi-
nanzgericht, aber nicht nachvollziehbar, 
weshalb den Feiernden die vergeblichen 
Aufwendungen des Arbeitgebers für so-
genannte „No-Shows“ zuzurechnen 
sind. Dies gilt hier gerade deshalb, weil 
die Feiernden keinen Vorteil durch die 
Absage der Kollegen hatten. Denn nach 
dem Konzept durfte jeder Teilnehmer 
ohnehin unbegrenzt viele Speisen und 
Getränke konsumieren.

PRAXISTIPP  |  Da gegen das Urteil die 
Revision anhängig ist, kann der Bun-
desfinanzhof nun für Klarheit sorgen.

Quelle  |  FG Köln, Urteil vom 27.6.2018, Az. 3 K 
870/17, Rev. BFH Az. VI R 31/18, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 204276; PM FG Köln vom 3.9.2018; 
BMF-Schreiben vom 7.12.2016, Az. IV C 5 - S 
2332/15/10001 
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Für Unternehmer

Gewerbesteuer-Freibetrag bei Rechtsformwechsel 
vor Aufteilung des Messbetrags zu berücksichtigen

|  Scheiden während des Erhebungszeitraums bis auf einen Gesellschafter alle an-
deren Gesellschafter aus einer Personengesellschaft aus, wechselt ab diesem 
Zeitpunkt die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft auf den verblei-
benden Gesellschafter als Einzelunternehmer. Insoweit musste der Bundesfinanz-
hof nun klären, ob der Gewerbesteuermessbetrag für den gesamten Erhebungs-
zeitraum einheitlich unter Berücksichtigung des vollen Gewerbesteuer-Freibetrags 
(24.500 EUR) zu berechnen ist.  |

◼◼ Beispiel

Die AB-KG erzielt im Zeitraum vom 1.1. 
bis zum 30.6.2017 einen Gewinn aus 
Gewerbebetrieb von 40.000 EUR. Zum 
1.7.2017 scheidet A aus der KG aus, so-
dass das Vermögen der KG auf B an-
wächst, der den Betrieb nun als Einzel-
unternehmer fortführt. B erzielt vom 
1.7.2017 bis zum 31.12.2017 einen Ge-
winn von 10.000 EUR.

Die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

•• Dem jeweiligen Steuerschuldner 
kann nur der Teil der Steuerschuld 
zugerechnet werden, der auf die 
Dauer seiner persönlichen Steuer-
pflicht entfällt. Steuerschuldnerin bis 
zum Rechtsformwechsel ist die Ge-
sellschaft. Für die Zeit danach ist der 
verbliebene Gesellschafter als Ein-
zelunternehmer Steuerschuldner.

•• Für den Erhebungszeitraum des 
Formwechsels sind zwei Gewerbe-
steuermessbescheide jeweils für die 
Zeit vor und nach dem Wechsel zu 
erlassen. 

•• Der Gewerbesteuermessbetrag ist 
ungeachtet der verschiedenen Steu-
erschuldnerschaften einheitlich zu 
ermitteln. Der Gewinn setzt sich aus 
den Gewinnen der Personengesell-
schaft und des Einzelunternehmens 
zusammen. Erst im Anschluss an die 

einheitliche Ermittlung des Gewer-
besteuermessbetrags ist dieser auf 
die Steuerschuldner aufzuteilen.

•• Der Gewerbesteuer-Freibetrag kann 
auch beim Rechtsformwechsel nur 
einmal gewährt werden. Er ist schon 
bei der Ermittlung und nicht erst bei 
der Aufteilung des Gewerbesteuer-
messbetrags zu berücksichtigen. 

◼◼ Lösung des Beispiels

Der Gesamtgewinn beträgt 50.000 EUR 
und entfällt zu 80 % auf die AB-KG und 
zu 20 % auf B. Der Messbetrag wird 
einheitlich für den Erhebungszeitraum 
2017 ermittelt. Der Messbetrag wird im 
Anschluss auf die AB-KG sowie auf den 
B aufgeteilt. 

Der Freibetrag (24.500 EUR) ist von den 
50.000 EUR abzuziehen (= 25.500 EUR). 
Die 25.500 EUR sind im prozentualen 
Verhältnis der Gewerbeerträge auf die 
KG (80 % von 25.500 EUR = 20.400 EUR) 
und B (20 % von 25.500 EUR = 5.100 EUR) 
zu verteilen. 

Beachten Sie  |  Bei zeitanteiliger Zu-
ordnung des Gewerbesteuer-Freibe-
trags wäre ein Teil des Freibetrags ver-
loren gewesen, da der Freibetrag für das 
2. Halbjahr (12.250 EUR) den Gewerbe-
ertrag des 2. Halbjahres (10.000 EUR) 
überschritten hätte.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. IV R 
8/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201901

Für Kapitalanleger

Auch Verluste beim 
Verkauf „wertloser“ 
Aktien abziehbar

|  Ein steuerrelevanter Aktienverkauf 
liegt nach Ansicht der Finanzverwal-
tung nur vor, wenn der Verkaufspreis 
die tatsächlichen Transaktionskosten 
übersteigt. Dieser Ansicht hat der 
Bundesfinanzhof jedoch nun wider-
sprochen und in einem Streitfall einen 
steuerlichen Verlust anerkannt.  |

Vorab: Verluste aus Aktienverkäufen 
sind nur mit Gewinnen aus Aktienver-
käufen verrechenbar. Eine steuerspa-
rende Verrechnung mit Zinsen/Dividen-
den oder anderen positiven Einkünften 
ist nicht möglich. 

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte in 2009 und 
2010 Aktien i. H. von 5.760 EUR erwor-
ben. Diese hatte er in 2013 zu einem 
Preis von 14 EUR an eine Sparkasse 
veräußert, die Transaktionskosten in 
dieser Höhe einbehielt. In seiner Steu-
ererklärung machte der Steuerpflich-
tige den Verlust von 5.760 EUR bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen gel-
tend. Das Finanzamt berücksichtigte 
den Verlust jedoch nicht. 

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs ist jede entgeltliche Übertra-
gung des Eigentums auf einen Dritten 
eine Veräußerung i. S. der Vorschrift  
(= § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Einkommen-
steuergesetz). Der „Tatbestand der 
Veräußerung“ ist entgegen der Sicht-
weise der Finanzverwaltung weder von 
der Höhe der Gegenleistung noch von 
der Höhe der Veräußerungskosten ab-
hängig.

Auch einen Gestaltungsmissbrauch 
verneinte der Bundesfinanzhof. Es steht 
grundsätzlich im Belieben des Steuer-
pflichtigen, ob, wann und mit welchem 
erzielbaren Ertrag er Wertpapiere er-
wirbt und wieder veräußert.

Beachten Sie  |  Wie die bloße Ausbu-
chung von wertlosen Aktien aus dem 
Wertpapierdepot des Steuerpflichtigen 
zu beurteilen ist, hat der Bundesfinanz-
hof aktuell (noch) offengelassen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. VIII R 
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204454; 
BFH PM Nr. 49 vom 19.9.2018; BMF-Schreiben 
vom 18.1.2016, Az. IV C 1 - S 2252/08/10004, Rz. 59

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Dienstanweisung zum Kindergeld

|  Bei Fragen zum Kindergeld dürfte ein Blick in die neue 170 Seiten umfassende 
Dienstanweisung des Bundeszentralamts für Steuern hilfreich sein. Die Dienst-
anweisung ist die zentrale Vorschrift für die Familienkassen und wurde nun auf 
den Rechtsstand 2018 geändert. Sie kann unter www.iww.de/s1972 heruntergela-
den werden.  |
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

KV-Beiträge: Prämie 
nach § 53 Abs. 1 SGB V 
mindert Sonderausgaben

|  Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner 
gesetzlichen Krankenkasse eine Prä-
mie, die auf einem Wahltarif gemäß § 53 
Abs. 1 SGB V beruht, mindern sich die 
als Sonderausgaben abziehbaren Kran-
kenversicherungsbeiträge.  |

Die Prämie ist damit anders zu behan-
deln als Bonusleistungen, die gesetzli-
che Krankenkassen ihren Mitgliedern 
zur Förderung gesundheitsbewussten 
Verhaltens gemäß § 65a SGB V gewäh-
ren. Diese mindern die als Sonderaus-
gaben abziehbaren Krankenversiche-
rungsbeiträge nicht. Das hat der Bun-
desfinanzhof in 2016 entschieden.

Das Bundesfinanzministerium hat diese 
steuerzahlerfreundliche Rechtspre-
chung jedoch in 2017 eingeschränkt: 
Der Versicherte muss bestimmte Ge-
sundheitsmaßnahmen selbst finanziert 
haben, die nicht vom Leistungsumfang 
der Krankenversicherung umfasst sind. 
Nur dann handelt es sich um eine Kos-
tenerstattung (= keine Beitragsrücker-
stattung), die die Sonderausgaben nicht 
mindert. 

Eine Kostenerstattung liegt indes nicht 
vor, wenn nur die Teilnahme an be-
stimmten Vorsorgemaßnahmen oder 
anderen gesundheitsfördernden Maß-
nahmen vorausgesetzt wird, selbst wenn 
diese mit finanziellem Aufwand für den 
Steuerpflichtigen verbunden sind.

Beachten Sie  |  Die vollständige Sicht-
weise der Finanzverwaltung finden Sie 
unter www.iww.de/s96. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 6.6.2018, Az. X R 
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204248; 
BFH PM Nr. 45 vom 5.9.2018; BFH-Urteil vom 
1.6.2016, Az. X R 17/15; BMF-Schreiben vom 
29.3.2017, Az. IV A 3 - S 0338/16/10004

Für Unternehmer

E-Bilanz: Aktualisiertes Datenschema veröffentlicht

|  Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium hat nun das aktualisierte Daten-
schema der Taxonomien (Version 6.2) als amtlich vorgeschriebenen Datensatz veröf-
fentlicht. Die aktualisierten Taxonomien stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht 
und zum Abruf bereit.  |

Die neuen Taxonomien sind grundsätz-
lich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre 
zu verwenden, die nach dem 31.12.2018 
beginnen (Wirtschaftsjahr 2019 oder 
2019/2020). Es wird aber nicht bean-
standet, wenn diese auch für das Wirt-
schaftsjahr 2018 oder 2018/2019 ver-
wendet werden.

Beachten Sie  |  Die Übermittlungsmög-
lichkeit mit diesen neuen Taxonomien 
wird für Testfälle voraussichtlich ab No-
vember 2018 gegeben sein; für Echtfälle 
ab Mai 2019.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 6.6.2018, Az. IV 
C 6 - S 2133-b/18/10001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 204509

Für Arbeitgeber

Private Zusatzkrankenversicherung: Zahlung des 
Arbeitgebers kann Bar- oder Sachlohn sein

|  Ob der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Bar- oder Sachlohn zuwendet, ist für die 
monatliche 44 EUR-Freigrenze relevant, die nur für Sachzuwendungen gilt. Dass es 
bei der Abgrenzung auf die vertragliche Gestaltung im Einzelfall ankommt, zeigen 
zwei aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs zu Zusatzkrankenversicherungen.  |

◼◼ Sachverhalt 1

Ein Arbeitgeber hatte als Versiche-
rungsnehmer für die Mitarbeiter bei 
zwei Versicherungen (Gruppen-)Zu-
satzkrankenversicherungen für Vor-
sorgeuntersuchungen, stationäre Zu-
satzleistungen und Zahnersatz abge-
schlossen. Die für den Versicherungs-
schutz vom Arbeitgeber gezahlten Be-
träge lagen unter 44 EUR monatlich. 

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs handelt es sich um Sachlohn. 
Der Arbeitnehmer kann nämlich hier 
ausschließlich Versicherungsschutz 
und keine Geldzahlung verlangen.

◼◼ Sachverhalt 2

Eine GmbH informierte in einem Mitar-
beiteraushang darüber, eine Zusatz-
krankenversicherung über eine private 
Krankenversicherungsgesellschaft an-
bieten zu können. Mitarbeiter nahmen 
das Angebot an und schlossen unmit-
telbar mit der Versicherungsgesell-
schaft private Zusatzkrankenversiche-
rungsverträge ab. Die Versicherungs-
beiträge überwiesen sie direkt an die 
Gesellschaft. Hierfür erhielten sie mo-
natliche Zuschüsse von der GmbH auf 
ihr Gehaltskonto, die regelmäßig unter 
der 44 EUR-Freigrenze blieben. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
handelt es sich um Barlohn. Zahlt der 
Arbeitgeber seinem Mitarbeiter einen 
Zuschuss unter der Bedingung, dass 
dieser mit einem vom Arbeitgeber be-
nannten Unternehmen einen Vertrag 
schließt, wendet er Geld zu, keine Sa-
che. Die GmbH hatte ihren Arbeitneh-
mern letztlich nur den Kontakt zu dem 
Versicherungsunternehmen vermittelt 
und bei Vertragsschluss einen Geldzu-
schuss versprochen. Damit hatte sie 
ihren Arbeitnehmern keinen Versiche-
rungsschutz zugesagt. 

PRAXISTIPP  |  Entscheidet sich der 
Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitneh-
mern – wie im ersten Fall – unmittel-
bar Versicherungsschutz zu gewähren, 
liegt zwar Sachlohn vor. Das Potenzial 
für weitere lohnsteuerfreie Sachbezüge 
ist angesichts der monatlichen Frei-
grenze von 44 EUR aber erheblich ein-
geschränkt. Durch die differenzierende 
Betrachtung des Bundesfinanzhofs be-
stehen jedoch Gestaltungsmöglichkei-
ten, die Arbeitgeber im Sinne ihrer Ar-
beitnehmer nutzen sollten.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 7.6.2018, Az. VI R 
13/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204316; 
BFH-Urteil vom 4.7.2018, Az. VI R 16/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 204317; BFH PM Nr. 47 
vom 12.9.2018


